
 

Ergänzung zur Garten- und Bauordnung   Z 3 
 
 
 
An Kleingartenverein Birkerhof e.V. 

 

 

 

 

 

 

Antrag auf Errichtung einer Solaranlage  
 
Name:      Parzelle-Nr.:   
 
 
Die Stadt Bergisch Gladbach hat folgende Kriterien für die Anbringung von Solarmodulen festgelegt: 
 

1. Eine Solaranlage ist nur genehmigungsfähig, wenn sie eine maximale Kollektorfläche von 2 m² nicht 
übersteigt. 

2. Das Solarmodul ist so anzubringen, dass der Gesamteindruck der Gartenanlage nicht gestört wird 
(Montage auf dem Dach der Gartenlaube).  

3. Der gewonnene Solarstrom darf nur für kleingärtnerische Nutzung im Sinne des Bundeskleingartenge-
setzes verwendet werden. Sollte die Solaranlage zu einem „dauerhaften Wohnen“ in der Anlage führen, 
wird der sofortige Abbau erforderlich. 

4. Dem Antrag auf Erstellung einer Solaranlage sind Angaben über technische Details beizufügen. 

5. Die Montage ist ausschließlich auf Flachdächern und Schrägdächern gestattet. Kein Aufbau von Solar-
anlagen auf Gewächshäusern. 

6. Solaranlagen sind von der Wertermittlung ausgeschlossen. 

7. Bei Verkauf der Parzelle muss der nächste Pächter einen neuen Antrag auf Anbringung von Solarmo-
dulen stellen. 

 

 

Die von mir zu installierende Solaranlage entspricht den vorgenannten Kriterien. 
 

     

Ort, Datum Unterschrift-Mitglied 
              
              
              
              
              

Genehmigt:    ja        nein          

              

              

              

Ort, Datum     Kleingartenverein Birkerhof e.V. 
 


